
Lippenherpes 
 

Was ist Lippenherpes? 

Die Erkrankung wird durch Herpes-Viren (Herpes-simplex-Virus Typ I) hervorgerufen. Die 
Erstinfektion erfolgt meistens unbemerkt im Kleinkindalter. Dabei kann es zu Fieber, 
allgemeinem Krankheitsgefühl und Entzündungen der Mundschleimhaut mit schmerzhaften 
Bläschen (Mundfäule) kommen. Die Herpes-Viren bleiben ein Leben lang im Körper und 
können bei Stress, Infektionskrankheiten („Fieberbläschen“) oder starker 
Sonneneinstrahlung immer wieder aktiviert werden. Es treten dann bevorzugt an den Lippen, 
aber auch an der Nase juckende und nässende Bläschen auf. Im Laufe von 7-14 Tagen 
trocknen die Bläschen ein und die gebildete Kruste fällt ab. In der Regel bleiben keine 
Narben zurück.  

Wie wird Lippenherpes übertragen und wie lange ist man ansteckend? 
Lippenherpes wird von Mensch zu Mensch über Speichelkontakt oder Schmierinfektion 
übertragen. Die Erreger sind in den Bläschen vorhanden und können so über Küsse, 
gemeinsam benutztes Besteck oder Gläser auf andere Menschen übertragen werden. Die 
höchste Ansteckungsgefahr besteht bis die Bläschen eingetrocknet sind. 

Was sind die typischen Symptome? 
Der Erkrankte spürt zuerst ein Kribbeln und Jucken an der befallenen Hautstelle. Der 
Hautbereich rötet sich und innerhalb weniger Stunden treten kleine stecknadelkopfgroße, 
flüssigkeitsgefüllte Bläschen an derselben Stelle auf.  

Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung in Gemeinschaftseinrichtungen: 
Da fast alle Menschen das Virus in sich tragen, ist die Infektion durch Isolationsmaßnahmen 
nicht zu verhindern. Deshalb ist das Händewaschen mit Seife eine vorrangige Maßnahme, 
um die Übertragungsgefahr zu reduzieren. Dazu gehört auch, dass Besteck und Gläser nicht 
gemeinsam benutzt werden.  

An Lippenherpes Erkrankte dürfen auch mit dem Ausschlag in die Gemeinschaftseinrichtung 
(Kindergarten, Schule) gehen.  

Wie kann sich das Personal im Alltag schützen? 
Eine Schutzimpfung gibt es nicht. Über 90% aller Erwachsenen sind mit dem Lippenherpes-
Erreger infiziert. Nur bei rund einem Drittel treten jedoch Symptome auf. 

Das müssen Sie beachten: 
Es besteht für Gemeinschaftseinrichtungen oder Erziehungsberechtigte keine 
Benachrichtigungspflicht und kein Besuchsverbot für Erkrankte. 

 


